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1. Jahrgang Nr. 15. 14. Npril l915.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinignngen der Schweiz.

Der..pädagogischen Blätter" 22. Jahrgang.

Schriftleiter des Wochenblattes: Beilagen zur Schweizer-Schule:

vr. I» Veit Gadient» Stans Volksschule» 24 Nummern
vr. Josef Scheuber, Schwqz Mittelschule, lb Nummer«
vr. H. p. Saum, Baden vie Lehrerin, 12 Nummern

Geschäftsstelle der „Schweizer»Schule" : Eberle Rickenbach, Einsiedeln.

Inhalt: Das Studium psychologischer Werke, — Ein Beitrag zur Methodik des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts. — Heiliges Feuer, — f Stadtrat Bernhard Nmberg, Luzern. — Schul-
Nachrichten vom Ausland, — Einladung zur Versammlung des St, Gall, Kantonal-Erziehungs-
Vereins. — Lehrer-Exerzitien. — Inserate,

Beilage: Mittelschule Nr, (Mathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe).

Das Studium psychologischer Werke.
Von Or. O. Julius Beßmer 8. Valkenburg.

Von vielen Seiten wird dem Lehrer das Studium psychologischer Werke nahe-

gelegt; und aus Lehrerkreisen selber wird der Wunsch geäußert, in die Ergebnisse
der experimentellen Psychologie mehr eingeführt zu werden. In wiefern ist das

Bücherstudium ein geeignetes Mittel, den Lehrer in der Psychologie weiterzubilden?
Zunächst eine Vorbemerkung: Eine fruchtreiche Weiterbildung darf jedenfalls

den Lehrer nicht seiner eigentlichen Berufsarbeit entfremden, sondern muß derselben

gedeihlich sein. Nun ist nicht eine Unmasse psychologischer unverarbeiteter und

unausgeglichener Detailkenntniffe dem Unterricht und der Erziehung förderlich,
sondern bloß eine solche Seelenkenntnis, die befähigt, lebendiges Wissen zu ver-
Mitteln, den Willen zu erziehen und Fertigkeiten geistiger Art für die Lebens-

sührung zu schaffen. Es ist nicht die Hauptaufgabe des Lehrers, die Psychologie
als Wissenschaft zu fördern, sondern sein erziehliches Wirken immer gedeihlicher

zu gestalten. Demnach sind nicht alle Fragen, welche für den Fachpsychologen ein

gewisses Interesse bieten, es auch wert, Gegenstand des Studiums für den Lehrer
zu sein.

1. Die klassischen Werke auf dem Gebiete der Psychophysik setzen mathematische
und technische Kenntnisse voraus, die nicht jedermanns Sache sind, und erfordern
anstrengendes Studium. Aehnliches gilt von tüchtigen Arbeiten über Assoziation
und Gedächtnis, über Komplikations- und Reaktionsversuche, soweit zu denselben

Apparate in Anwendung gebracht und die Nächstliegenden Versuchsergebnisse zu
mathematisch formulierten Gesetzen verarbeitet werden. Auch wo dies nicht der
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